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Vorwort

Vor beinahe 20 Jahren brachte die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion die Frage nach dem Stand der Religionsfreiheit weltweit
erstmalig auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages,
auch und insbesondere mit einem Blick auf verfolgte christliche
Gemeinden. Die Große Anfrage, die sie 1998 aus der Opposition
an die damalige rot-grüne Bundesregierung richtete, zog ange-
sichts der dortigen Weigerungshaltung allerdings keine konkre-
ten Folgen nach sich. Während die Regierung seinerzeit zwar
grundsätzlich zugab, dass es Zusammenhänge gebe, in denen
Personen ihr Menschenrecht auf Glaubens- und Bekenntnis-
freiheit nicht ausüben könnten, maß sie diesem politischen Be-
tätigungsfeld keine besondere Dringlichkeit bei. Es erschien für
Rot-Grün damals geradezu politisch unkorrekt zu sein, sich
auch praktisch für bedrängte und verfolgte Christen einzu-
setzen. Für uns als CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag ging es dagegen schon damals darum, sich der Grundlagen
der eigenen Kultur bewusst zu werden und für bedrängte und
verfolgte Glaubensgeschwister einzustehen. Selbstverständlich
galt aber unser Einsatz nie exklusiv den Christen.

Die Zeiten haben sich geändert. Zunehmend wird den Men-
schen in Deutschland bewusst, wie dramatisch sich die Zustände
in manchen Teilen der Welt entwickeln. Gewalt gegen die Ange-
hörigen von religiösen Minderheiten, Vertreibung und sogar
Versklavung – etwa von Jesiden und Christen im Irak – sind im
21. Jahrhundert grausame und beklemmende Tatsachen. Pro-
minente Einzelschicksale, wie das der Pakistanerin Asia Bibi
oder des Iraners Youcef Nadarkhani haben viele dazu bewegt,
sich selbst im Gebet und durch andere Formen der tätigen Soli-
darität für bedrängte und verfolgte Glaubensgeschwister ein-
zubringen. Es gibt heute in der deutschen Gesellschaft ein wach-
sendes Bewusstsein für die Notwendigkeit, religiöse Verfolgung
politisch aufzugreifen.
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Unsere Politik für bedrängte und verfolgte Christen, die sich
seit dem Jahrtausendwechsel ausbildet, ist mittlerweile zentraler
Bestandteil eines weltweiten Einsatzes für das universelle Men-
schenrecht auf Religionsfreiheit. Sie baut auf dem Wissen um
die Widrigkeiten auf, mit denen sich viele Glaubende konfron-
tiert sehen, gleich welcher Überzeugung sie letztlich anhängen.
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Engagement ist dabei
natürlich auch, dass sich die Öffentlichkeit verlässlich und de-
tailliert über das Thema Religionsfreiheit informieren kann.
Aus diesem Grund kommt Publikationen wie der vorliegenden
eine so große Bedeutung zu.

Dank des zunehmenden Interesses für Religionsfreiheit ist es
uns in den vergangenen Jahren gelungen, wirksame politische
Initiativen auf den Weg zu bringen. Dazu gehören etwa das Be-
kenntnis zur Wahrung und Durchsetzung der Religionsfreiheit
als Teil einer wertebasierten deutschen Außenpolitik im Koaliti-
onsvertrag 2009. Dazu gehört aber auch in der derzeitigen Re-
gierungsperiode unser ausdrückliches Eintreten dafür, dass
christliches Leben im Nahen Osten weiter überleben kann. Die
Forderung unserer Fraktion nach einem Sonderbeauftragten
der Bundesregierung für Religionsfreiheit unterstreicht die zu-
nehmende Bedeutung dieses Belangs – wir werden hier nicht lo-
cker lassen. Mit parlamentarischen Anträgen, etwa zum Erhalt
des syrisch-orthodoxen Klosters Mor Gabriel in der Südost-
türkei 2011 bis hin zu einem Bericht der Bundesregierung zur
Religionsfreiheit weltweit im Jahr 2016, konnte der Deutsche
Bundestag auf Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
nachhaltig für die Religionsfreiheit wirken. Der Stephanuskreis
der Fraktion, dem ein knappes Drittel ihrer Mitglieder angehört,
ist ein wesentlicher Verteiler von Nachrichten zur Lage der Reli-
gionsfreiheit weltweit, mit einer ausdrücklichen Perspektive auf
die Situation christlicher Minderheiten.

Besonders freue ich mich, dass die Fraktion im Jahr 2014 die
Internationale Parlamentariervereinigung für Religionsfreiheit
(IPPFoRB) mitgründen konnte. Die Zusammenarbeit in diesem
Netzwerk, die durch die Konrad-Adenauer-Stiftung maßgeblich

10



unterstützt wird, eint eine wachsende Zahl von Parlamentsange-
hörigen aller Religionen und aus vielen Staaten in ihrem Einsatz
für dieses wesentliche Menschenrecht. Mit großen Konferenzen
in New York (2015) und Berlin (2016) mit Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel konnten wir so wiederholt starke Signale für
die Bedeutung der Religionsfreiheit setzen.

Der vorliegende Band ist ein weiteres gutes Zeichen für das
gemeinsame Wirken der Konrad-Adenauer-Stiftung und der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag für ein Men-
schenrecht, das weltweit leider allzu häufig unter Druck steht,
und das unser aller Aufmerksamkeit daher umso mehr bedarf.

Volker Kauder MdB
Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
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Die Notwendigkeit, sich für Religionsfreiheit einzusetzen, ist
in den letzten Jahren nicht geringer geworden. Nicht zuletzt,
weil der Druck auf die Religionsfreiheit weltweit zunimmt. Mehr
als 70 % der Weltbevölkerung leben aktuellen Umfragen zufolge
in Ländern, in denen die Religionsfreiheit eingeschränkt ist. Das
sind etwa drei Viertel der Weltbevölkerung.1 Religionsfreiheit
wird dabei nicht nur durch Regierungen eingeschränkt, sondern
auch durch nichtstaatliche Akteure und durch Gruppen und Ein-
zelpersonen innerhalb einer Gesellschaft.2 Und nicht zuletzt
bedeutet auch die Herausforderung durch den internationalen
Terrorismus eine massive Bedrohung der Religionsfreiheit welt-
weit – mittlerweile auch für Europa und Deutschland.

Das verdeutlicht die Notwendigkeit, das Menschenrecht auf
Religionsfreiheit weltweit stärker in den Fokus zu rücken und
Wege und Möglichkeiten zu finden, Religionsfreiheit zu fördern.
Denn bei Religionsfreiheit geht es nicht nur um Religion. Die
Wahrung der Religionsfreiheit in einem Land ist vielmehr auch
Indikator für die Einhaltung anderer Menschenrechte. Denn
dort, wo die von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
(AEMR)3 und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte (IPbpR)4 verbriefte Gedanken-, Gewissens- und Re-
ligionsfreiheit5 eingeschränkt wird, wird häufig auch die Mei-
nungs- und Informationsfreiheit6 sowie die Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit7 eingeschränkt. Anders ausgedrückt: Wo die
Religionsfreiheit gewährleistet ist, sind auch die anderen Freihei-
ten gewährleistet, die Gesellschaften stabiler und friedlicher. Die-
ser Zusammenhang verdeutlicht, wie wichtig es ist, das Recht auf
Religionsfreiheit zu schützen und zu verteidigen.

Leitbild der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung als politi-
scher Stiftung, die ihr Selbstverständnis auf christlich-demokrati-
schen Werten gründet, ist das christliche Verständnis vom Men-
schen als Abbild Gottes (Gen 1,27) und der Unantastbarkeit der
Würde des Menschen. Gemäß dem Leitsatz „Für Freiheit und Ge-
rechtigkeit“ ist ein zentraler Auftrag der Stiftung die Förderung
von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Daraus resultiert nicht
zuletzt auch unser Einsatz für die Menschenrechte und insbeson-
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dere auch für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit, der sich in
zahlreichen Veröffentlichungen und Veranstaltungen manifes-
tiert. Besonders hervorzuheben ist hier eine Konferenz der Inter-
nationalen Parlamentariervereinigung für Religionsfreiheit, bei
der im September 2016 100 Abgeordnete aus 50 Ländern in der
Konrad-Adenauer-Stiftung und anschließend bei der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag zu Gast waren.

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten
geboren“ (Artikel 1 AEMR). Die Menschenrechte – und damit
auch das Menschenrecht der Religionsfreiheit – entspringen der
Würde des Menschen und sind zugleich darauf ausgerichtet,
diese zu wahren. Aber nur durch den gemeinsamen Einsatz von
Abgeordneten, Regierungen und der Zivilgesellschaft können
die Menschenrechte – darunter das Menschenrecht auf Religi-
onsfreiheit tatsächlich weltweit durchgesetzt und garantiert wer-
den. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei nicht zuletzt die In-
formation über den weltweiten Stand der Religionsfreiheit. Mit
der vorliegenden Anthologie wollen wir einen Beitrag zur Ver-
tiefung der Kenntnis über die Religionsfreiheit in ausgewählten
Staaten und Regionen leisten.

Dr. Hans-Gert Pöttering
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung

1 Pew Research Center, Trends in Global Restrictions on Religion, June 23,
2016 – http://www.pewforum.org/2016/06/23/trends-in-global-restrictions-
on-religion/.
2 Ebd.
3 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Resolution 217 A (III)
vom 10.12.1948 –
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger.
4 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/
PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/ICCPR/iccpr_de.pdf.
5 Artikel 18 AEMR bzw. Artikel 18 IPbpR.
6 Artikel 19 AEMR bzw. Artikel 19 IPbpR.
7 Artikel 20 AEMR bzw. Artikel 21 IPbpR (Versammlungsfreiheit) und Ar-
tikel 22 IPbpR (Vereinigungsfreiheit).
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Für das universelle Menschenrecht auf
Religionsfreiheit!

Otmar Oehring

Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)1,
die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen in Paris2 verabschiedet wurde, lautet:

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion
oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Reli-
gion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit an-
deren, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottes-
dienst und Kulthandlungen zu bekennen.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird als Be-
standteil des Rechts der Vereinten Nationen und als Völkerge-
wohnheitsrecht angesehen und von neuen Mitgliedsstaaten
durch den Beitritt zu den Vereinten Nationen anerkannt. Aller-
dings hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte keinen
völkerrechtlich verbindlichen Charakter – Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen sind damit nicht ipso facto zur Einhaltung
ihrer Vorgaben verpflichtet.

Eine entsprechende völkerrechtliche Selbstverpflichtung
stellt demgegenüber der Internationale Pakt über bürgerliche
und politische Rechte (IPbpR) vom 16. Dezember 1966 dar, der
am 23. März 1976 in Kraft getreten ist. Der darin enthaltene Ar-
tikel 18 gilt für Staaten, die dem IPbpR beigetreten sind bzw. ihn
ratifiziert haben. In diesem Artikel 18 heißt es:

(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, eine Reli-
gion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder
anzunehmen, und die Freiheit, seine Religion oder Welt-
anschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffent-
lich oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräu-
che, Ausübung und Unterricht zu bekunden.
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(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine
Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung seiner Wahl
zu haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde.
(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekun-
den, darf nur den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen un-
terworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit,
Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und
-freiheiten anderer erforderlich sind.
(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern
und gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, die
religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstim-
mung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen.

Diesen Internationalen Pakt und damit auch den eben zitierten
Artikel haben die meisten Staaten unterzeichnet und/oder
ratifiziert – auch Staaten, von denen man das nicht unbedingt
erwarten würde. So hat die Demokratische Volksrepublik Korea
(Nordkorea) den IPbpR 1981 ratifiziert, Vietnam 1982, Eritrea
2001, Kuba ist ihm 2008 beigetreten, die Volksrepublik China
hat ihn 1997 unterzeichnet und 2001 ratifiziert. Die meisten
Staaten der Organisation Islamischer Staaten (OIC) sind dem
Pakt ebenfalls beigetreten, nicht jedoch Katar, die Vereinten Ara-
bischen Emirate, Oman und Saudi-Arabien.3 Kein einziger der
Staaten, die dem Internationale Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte beigetreten sind bzw. ihn ratifiziert haben, hat bei
den Vereinten Nationen einen Vorbehalt gegen Artikel 18 des
Pakts zu Protokoll gegeben4 – alle haben sich damit völkerrecht-
lich bindend verpflichtet, die Vorgaben des Artikels 18 IPbpR
einzuhalten.

Daraus ergibt sich jedoch noch keine Garantie dafür, dass
der fragliche Staat auch tatsächlich für die Einhaltung der Vor-
gaben des IPbpR einsteht. Ein oberflächlicher Blick in die Ver-
fassungen vieler Staaten in Asien, Afrika und im Nahen Osten
lässt häufig nicht sofort erkennen, wie stark die Abweichungen
zwischen den Vorgaben des Artikels 18 IPbpR und dem Inhalt
dieser Staatsverfassungen sind, d. h. Begriffe wie Glaubensfrei-
heit/Religionsfreiheit und/oder freie Religionsausübung werden
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unterschiedlich gedeutet. Häufig erschließt sich nur durch die
ergänzende Berücksichtigung des kulturellen/religiösen Kontex-
tes und/oder der historischen (kolonialen) Rahmenbedingun-
gen, welche Bedeutung den in den jeweiligen Verfassungen ge-
wählten Begrifflichkeiten tatsächlich gegeben wird. Das setzt
aber voraus, dass sich der Betrachter die Mühe macht, die kon-
krete Situation so zu verstehen, wie sie ist. Tut er das nicht, sind
Fehler die Folge, die dazu führen, dass etwa im Bericht der Bun-
desregierung zur Religionsfreiheit5 islamischen Staaten zuge-
standen wird, dass sie Religionsfreiheit garantieren, gleichwohl
sie dort fraglos noch nicht einmal im Ansatz gewährleistet ist.

Von Berichten wie demjenigen der Bundesregierung zur
weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit
darf man erwarten, dass sie eine einordnende und wertende
systematisch-typologische Übersicht der Erkenntnisse zu allen
relevanten Fragestellungen sowie auch einen entsprechenden
Länderteil enthalten. Wichtig ist hier vor allem, dass die gesam-
melten Erkenntnisse eingeordnet und bewertet werden. Im Falle
des vorliegenden Berichts der Bundesregierung zur weltweiten
Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit drängt sich al-
lerdings bedauerlicherweise der Eindruck auf, dass die gesam-
melten Informationen nicht einordnend und wertend präsen-
tiert werden, sondern – zumindest teilweise – weitgehend
unreflektiert. So findet sich in dem vorliegenden Bericht etwa
die folgende Festlegung, die irreführend, wenn nicht falsch ist:

Die Mehrzahl der Staaten mit Islam als Staatsreligion und/
oder Rechtsquelle garantiert in ihren Verfassungen Religions-
freiheit bzw. verankert ein Gleichheitsgebot ungeachtet der Re-
ligionszugehörigkeit (z. B. Afghanistan, Katar, Vereinigte
Arabische Emirate, Ägypten, Tunesien).6

Richtig ist, dass in der Mehrzahl dieser Staaten – Afghanistan,
Katar, Vereinigte Arabische Emirate und Ägypten – der Islam
die Staatsreligion ist. In der tunesischen Verfassung ist nicht
vom Islam als Staatsreligion die Rede, sondern davon, dass Tu-
nesien ein freier, unabhängiger und souveräner Staat ist, dessen
Religion der Islam ist.7
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Richtig ist auch, dass in der Mehrzahl dieser Staaten das isla-
mische Recht Grundlage der Rechtsetzung ist, unabhängig
davon, ob in den Verfassungen allgemein auf den Vorrang der
Grundsätze und Regeln des Islam Bezug genommen wird
(Afghanistan8), oder explizit Bezug auf die Scharia als die Quelle
(Katar9) oder die wesentliche Quelle der Rechtsetzung (Ver-
einigte Arabische Emirate,10 Ägypten11) genommen wird. In
Tunesien dagegen, wo der Islam nicht Staatsreligion, sondern
nur Religion des Staates ist – eine Formulierung, die lediglich
bedeutet, dass sich die überwiegende Mehrheit der Staatsbürger
zum Islam bekennt – wird der Staat in der Verfassung entspre-
chend auch als Staat mit zivilem Charakter12 bezeichnet. Er
beruht demnach auf dem Prinzip der Staatsbürgerschaft, dem
Willen des Volkes und dem Vorrang des Rechts.13

Nicht nur fragwürdig, sondern schlicht falsch ist die Fest-
legung des Berichts, dass die Mehrheit der Staaten mit Islam als
Staatsreligion (z. B. Afghanistan, Katar, Vereinigte Arabische
Emirate, Ägypten, Tunesien) in ihren Verfassungen Religions-
freiheit garantiert bzw. ein Gleichheitsgebot ungeachtet der Re-
ligionszugehörigkeit verankert. Denn tatsächlich ist in keiner
der Verfassungen der genannten Staaten Religions- und Glau-
bensfreiheit im Sinne des Artikel 18 des Internationalen Pakts
über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) garantiert.

In den wenigen verbliebenen kommunistischen Staaten geht
es im Hinblick auf das Thema Religionsfreiheit schlicht um den
Machtanspruch des Staates. Glaubende, und vor allem eine Ge-
meinschaft von Glaubenden, werden dabei als Konkurrenz und
als Gefahr für den Machtanspruch der herrschenden Partei und
damit des Staates gesehen. Erst recht dann, wenn aus der Sicht
des fraglichen Staates mit der Gewährung von Freiheit die ver-
meintliche Gefahr einer Einflussnahme von außen – etwa im
Fall der römisch-katholischen Kirche durch den Vatikan – gese-
hen wird. Der Staat ist deshalb im günstigsten Fall nur bereit, so
viel Freiheit zu gewähren, dass er weiterhin und jederzeit die
Kontrolle behält.

Im Falle der islamischen Staaten geht es im Hinblick auf das
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Thema Religionsfreiheit im Grundsatz um das Verständnis von
Glaubensfreiheit im Islam. Nach islamischem Recht ist das die
Freiheit der Muslime, ihren Glauben auszuüben, und die Frei-
heit aller, den Islam anzunehmen.

Unbekannt sind im islamischen Rechtssystem sowohl wich-
tige Aspekte der negativen Religionsfreiheit, etwa, dass niemand
vom Staat oder Dritten dazu gezwungen werden darf, ein be-
stimmtes Glaubensbekenntnis oder religiöse Handlungen aus-
zuüben, einer Religionsgemeinschaft beizutreten, seine Religion zu
wechseln oder gegen den eigenen Willen in einer Glaubensgemein-
schaft zu verbleiben, als auch der positiven Religionsfreiheit, etwa
das Recht, einen Glauben oder eine Weltanschauung zu wählen,
einer Religionsgemeinschaft seiner Wahl anzugehören oder auch
bewusst keiner Glaubensgemeinschaft anzugehören.

Im Alltag hat das zur Folge, dass etwa Personen, die nicht
dem Islam angehören, bei Eheschließungen mit Muslimen/Mus-
liminnen gezwungen sind, zum Islam zu konvertieren.

Andererseits haben Muslime/Musliminnen nicht das Recht,
den Islam zu verlassen (Apostasie) und sich einer anderen Reli-
gionsgemeinschaft – z. B. dem Christentum – anzuschließen
(Konversion). Das Gleiche gilt auch für den Fall, dass ein Mus-
lim oder eine Muslimin für sich in Anspruch nimmt, als Atheist
zu leben.

Für Nicht-Muslime, die zu den Schriftbesitzern (ahl al-kitāb)
gezählt werden – also Christen und Juden –, sieht die Glaubens-
freiheit im Islam im Prinzip vor, dass sie als Schutzbefohlene
(Dhimmi) gegen Zahlung einer Kopfsteuer (Dschizya) ihren
Glauben innerhalb gewisser Grenzen praktizieren dürfen. Im
Alltag spielen diese Regelungen in den Staaten der islamischen
Welt heute i. d. R. keine Rolle mehr. Allerdings hat es im Vorfeld
der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Ägypten
2011–2012 bzw. 2014 eine Diskussion darüber gegeben, ob im
Falle eines Sieges der Islamisten mit der Rückkehr zur Anwen-
dung der Dschizya zu rechnen sein würde. Der Islamische Staat
hat mit den wenigen in seiner „Hauptstadt“ Raqqa verbliebenen
Christen sogar einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen, an
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den sich die Vertreter des IS in der Folgezeit allerdings nicht
mehr gebunden fühlten.14

Aber nicht nur in den Staaten mit einer islamischen Bevölke-
rungsmehrheit versuchen Staat und Gesellschaft ihre eigenen
(Rechts-)Positionen gegenüber allen Bewohnern dieser Staaten
durchzusetzen. Das Gleiche gilt auch für Staaten wie Indien,
wo die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Hindus sind,
oder Myanmar, wo die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung
Buddhisten sind. Häufig geht es dabei am Ende nicht mehr um
Diskriminierung oder Bedrängnis, sondern schlicht um Verfol-
gung. Als Akteur der Diskriminierung, Bedrängnis und auch
Verfolgung kommen dabei gleichermaßen die Staaten selbst
wie auch nichtstaatliche Akteure infrage.

Im Norden Nigerias ist es die islamistische Bewegung Boko
Haram, die alle – Christen und Muslime – als Feinde ansieht,
die nicht so denken und handeln wie Boko Haram selbst.

Im Irak sind Christen und Jesiden im Sommer 2014 im Ver-
lauf des Eroberungsfeldzuges des IS Opfer massiver gewalttäti-
ger Übergriffe geworden. Die Übergriffe auf die Jesiden im Dis-
trikt Sindschar im Nordirak sind von den Vereinten Nationen
als Genozid bezeichnet worden. Aber auch die Übergriffe auf
die Christen in der Ninive-Ebene und ihre Vertreibung sind
zweifelsfrei als Christenverfolgung zu qualifizieren.

Das Gleiche gilt auch für die gewalttätigen Übergriffe des IS
im Verlauf seines Eroberungsfeldzuges in Nordostsyrien im
Frühjahr 2015, als die assyrische Bevölkerung von 35 Dörfern
entlang des Habur-Flusses angegriffen und vertrieben wurde.

In der Türkei hat es nach 2004 hoffnungsvolle Zeiten einer
Reformeuphorie im Zusammenhang mit den Beitrittsverhand-
lungen mit der Europäischen Union gegeben. Es kam zur Ver-
abschiedung einer Fülle von Reformgesetzen, die nicht zuletzt
auch grundlegende Verbesserungen im Hinblick auf die Reli-
gionsfreiheit haben erwarten lassen. Eine wichtige Rolle hat in
diesem Zusammenhang insbesondere die Domestizierung der
Armee im Einklang mit Vorgaben der Europäischen Union ge-
spielt. Die wenig demokratische und kontrollresistente Armee
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war in der Vergangenheit immer wieder als nötiges Korrektiv im
Hinblick auf islamistische Umtriebe beschrieben worden. Die
Armee ist mittlerweile auf Linie gebracht und letzte Schranken
für die freie Entfaltung des Islam scheinen beseitigt. Die Bemü-
hungen um Religionsfreiheit, konkret um die Befreiung der Re-
ligion (des Islam), hatten zunächst auch positive Auswirkungen
für die nichtmuslimischen Minderheiten. Davon kann mittler-
weile keine Rede mehr sein.

In Pakistan ist die Religionsfreiheit Einschränkungen und
zunehmender Ablehnung ausgesetzt, wobei Entwicklungen in
der Justiz und der staatlichen Politik im Hinblick auf die Aus-
grenzung religiöser Minderheiten aus dem politischen und wirt-
schaftlichen Leben ein Teil des Problems sind. Gleichzeitig näh-
ren aber der mutige Einsatz Einzelner und Anzeichen für eine
beginnende Demokratisierung Pakistans Hoffnungen auf Chan-
cen einer größeren Religionsfreiheit.

In Indien hat es immer wieder von Hindu-Nationalisten ini-
tiierte massive gewalttätige Übergriffe auf Muslime und Chris-
ten gegeben. Dabei gibt es zwischen der derzeit maßgeblichen
politischen Kraft Indiens und den hindu-nationalistischen Ge-
walttätern ganz offensichtliche Abhängigkeiten und Querver-
bindungen.

Ganz ähnlich sieht es in Myanmar aus, wo vorderhand die
größte Religionsgemeinschaft, die Buddhisten, schon seit Lan-
gem für gewalttätige Übergriffe auf Christen und vor allem
Muslime verantwortlich gemacht wird, die zudem auch noch
ethnischen Minderheiten angehören. Auch hier gibt es deutliche
Indizien für Querverbindungen zwischen den unmittelbaren
Tätern und staatlichen Stellen.

In der Volksrepublik China geht es momentan um die Fra-
ge, welchen Einfluss eine gegenwärtig diskutierte Neufassung
der „Vorschriften für religiöse Angelegenheiten“, der grund-
legenden Rechtsvorschrift für den Umgang des Staates mit
den Religionen, haben wird. Wünschen würde man sich auf
jeden Fall einen nachvollziehbaren Umgang des Staates mit
den Religionen.
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In Indonesien schließlich, das von außen betrachtet lange
Zeit als weitestgehend unproblematisches Land, wenn nicht so-
gar als positives Beispiel im Hinblick auf Religionsfreiheit er-
schien, werden die Folgen der Einflüsse aus den Golfstaaten im-
mer deutlicher.

Als außerordentlich inspirierend und positiv zu bewerten
sind demgegenüber Ansätze für eine offene Diskussion des The-
mas Glaubens- und Gewissensfreiheit in Marokko und Tune-
sien. Noch ist es eine eher akademische und theoretische Dis-
kussion über Denkansätze, die wahrscheinlich noch nicht
mehrheitsfähig sind – und das vielleicht auch noch recht lange
sein werden.

Einen ganz anderen Blick auf das Phänomen der Religions-
freiheit eröffnet die Beschäftigung mit Dingen und/oder Orten,
die bis auf den heutigen Tag von indigenen Völkern als heilig
erachtet werden. Das gilt für indigene Völker in Lateinamerika
im gleichen Maße, wie für die Cheyenne River Sioux in Dakota,
die gegen die Dakota Access Pipeline gerichtlich vorgehen, mit
dem Argument, sie entweihe die Gewässer, in denen der Stamm
seine „wichtigsten religiösen Gebräuche“ praktiziere.15

Die Auswahl der Länder- und Fallbeispiele, die in dieser An-
thologie versammelt sind, mag willkürlich erscheinen. Warum
findet sich hier kein Artikel zu Eritrea oder zum Sudan, viel-
leicht sogar zu Nordkorea oder zu Saudi-Arabien? Dass es in
Nordkorea und Saudi-Arabien keine Religionsfreiheit gibt, ist
bekannt. Und die Möglichkeiten, das zu ändern, sind be-
schränkt, was natürlich nicht bedeutet, dass man sich nicht da-
rum bemühen muss. Das Gleiche gilt auch für Eritrea oder den
Sudan sowie für viele andere Staaten. Die hier vorgestellten Län-
der- und Fallbeispiele haben gemeinsam, dass sie tendenziell po-
sitive oder negative Entwicklungen aufzeigen, die entweder
beunruhigend sind oder zu Hoffnungen Anlass geben können.
Dadurch wird deutlich, wie notwendig und wichtig es ist, sich
für das universelle Menschenrecht auf Religionsfreiheit einzu-
setzen – überall auf der Welt!
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